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Sitzungsvorlage 
öffentlich 
 
 
 
 Vorlage-Nr.: VO/232/2006 

 Top-Nr.:  
 Fachbereich: Haupt- und Personalamt 

 Erstellt von: Dieter Overes 
 Datum: 12.01.2006 
 
 
Betreff: 
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Olfen; 
 
 
 
Beratungsfolge: 
02.02.2006 Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 
14.02.2006 Rat der Stadt Olfen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Olfen die  Änderung 
der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Olfen zu beschließen, wie sie der 
Originalniederschrift als Anlage beigefügt wird. 
 
Begründung: 
Nachdem nunmehr das Ratsinformationssystem allen Mitgliedern des Rates und seiner Ausschüsse 
der Stadt Olfen, sowie den sachkundigen Bürgern zur Verfügung steht, ist seitens der Verwaltung 
beabsichtigt, nur noch an diejenigen Mitglieder, die im Rat sowie in die jeweiligen Ausschüsse (ohne 
Vertreter) gewählt sind, die Einladungen und Niederschriften in gedruckter Form zu übersenden.  
 
Ziel ist, durch diese (freiwillige) Möglichkeit eine nicht unerhebliche Menge von Papier und sonstigen 
Druck- und Versandkosten einzusparen. Gleiches gilt für die bisherige Versendung des Amtsblattes, 
das zwar weiterhin öffentlich ausgehängt wird, ansonsten nur noch über das Internet abrufbar ist. 
 
Bei Inanspruchnahme des Ratsinfomationssystems sollen dann für entstehende Druckkosten etc. 
ein Betrag von 25,-- Euro jährlich erstattet werden. 
 
Aus diesem Grunde ist die Geschäftsordnung vom 08.03.1996 i.d.F. vom 29.09.2000 (Ortsrecht 
unter I/4) wie folgt zu ändern: 
 
 
Bisherige Fassung: 
§ 1 Abs. 2 
Die Einberufung erfolgt durch Übersendung einer schriftlichen Einladung an alle Ratsmitglieder. 
 
Neue Fassung: 
§ 1 Abs. 2: 



Die Einberufung erfolgt durch Übersendung einer schriftlichen Einladung an alle Ratsmitglieder. 
Ebenso besteht die Möglichkeit der elektronischen Übermittlung der Einladung, soweit das jeweilige 
Einverständnis vorliegt. 
 
 
 
 
   

   
Amtsleiter  Bürgermeister 

 
 
 
 
 


